
 

an die zu evaluierenden Institute ab dem Jahr 2018. Festgelegt von der AG Evaluation 
bei der Sitzung am 22.02.2018. 
 
Ergänzend zu den Hinweisen im Musterfragenkatalog der JRF legt die AG Evaluation im 
Hinblick auf die Erstellung der Eigenberichte Folgendes fest: 
 
1. Die Eigenberichte sind rein deskriptiver Natur. Die Bewertung der dargestellten 

Sachverhalte obliegt den GutachterInnen im Rahmen der Erstellung des 
Evaluationsberichtes. 
 

2. Die Eigenberichte sollten so lang wie nötig aber so kurz wie möglich sein. Der Umfang 
sollte 30 Seiten nicht unter- und 50 Seiten nicht überschreiten. 
 

3. Tabellen, Übersichten, Jahresabschlüsse, Satzungen usw., die die Aussagen des 
Eigenberichtes belegen/stützen gehören in den Anhang. Diesen gilt es nicht zu 
überfrachten. 

 
4. Die Formatierung des Textes soll wie folgt vorgenommen werden: 

 
 
5. 12 Exemplare des Eigenberichts müssen spätestens vier Wochen vor der Vor-Ort-

Begehung in der JRF-Geschäftsstelle in gebundener Form eingehen. 

Schriftart Arial 

Schriftgröße 11 pt 

Zeilenabstand  1,5 Zeilen 

linker und rechter Rand 2,6 cm 

unterer und oberer Rand 3,0 cm 

Ausrichtung des Textes Blocksatz 

Gesamtumfang 30-50 Seiten 


